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Reviſoren : Franz Anton Hügel .
Anton Käch .

Otto Albicker .

Heinrich Krauß .
Julius Auguſt Schmittbaur . CJ. - W.
Emil Ballweg .
Joſef Schuler . GY . - W.

6 Revidenten .

Regiſtratoren : Karl Metzger , Kanzleirath . . W .
Karl Hochſchild.
Heinrich Pitſch .

Friedrich
CC

4 Kanzleiaſſiſtenten , 2 Kanzleigehilfen , 2 Kanzleidiener , 1 Hilfsdiener .

Dem Verwaltungshof untergeordnete Stellen und

Anſtalten .

A. Amtskaſſen .
Die Amtskaſſen vollziehen und ve 3 die Ausgaben , welche

durch die Thätigkeit der Bezirksämter , der Amtsgerichte und der Gerichts —

notare entſtehen , und erheben die Unterſuchungs - und Straferſtehungs⸗

koſten, die in gerie en und polizeilichen Unterſuchungen erwachſen .

Beſondere Verrechner ſind für die Amtskaſſen nicht beſtellt , vielmehr ſind
J Oldie

aufe
gen Fr Domärnenverwaltern , Obereinnehmern

B. Weltliche milde Stiftungen .
Da das für Unterri und Kultuszwecke ge te Vermögen ſeine

beſondere Verwaltungs htung hat , ſo handelt es ſich hier nur um
3jene Stiftungen , welche zu andern Zwecken , insbeſondere der Armen

117

otund Krankenpflege gewidmet ſind .

Derartige Stiftungen werden , wo nicht frühere Anordnungen eines

Stifters eine andere Verwaltung vorſchreiben ,

J) wenn ſie für einen Ort beſtimmt ſind , regelmäßig durch den

1 8 5 Gemeinderath , und nur inAusnahmsfällen durch

eſondere Stiftungsräthe , dagegen

2) wenn ſie mehreren oder ſümmtlichen Orten eines Amtsbezirks

gewidmet ſind , durch eigens hiefür beſtellte Stiftungsräthe ver —

waltet .
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3) Die weltlichen Diſtrikts - und Landesſtiftungen , d. h. Stiftungen ,

welche für einzelne Landestheile oder für das ganze Großherzog⸗

thum beſtimmt ſind , verwaltet der Verwaltungshof entweder

unmittelbar ſelbſt durch beſondere am Sitze des betreffenden

Fonds befindliche Verrechner oder mittelbar unter Zuzug von

Verwaltungsräthen , welche ſeiner Leitung und Aufſicht unter⸗

ſtehen und in ſeinem Namen und Auftrag handeln .

Die nächſte Aufſicht über die weltlichen Ortsſtiftungen führen

Bezirksämter , die obere der Verwaltungshof . Die oberſte Aufſichts⸗

behörde iſt das Miniſterium des Innern . Die Aemter beſorgen die

Primärabhör der Rechnungen ; wogegen die Oberabhör Sache des Ver⸗

waltungshofes iſt .
Die Diſtrikts - und Landesſtiftungen unterſtehen , wie bemerkt , der

unmittelbaren Aufſicht des Verwaltungshofs , welcher auch die Abhör der

Rechnungen beſorgt . Oberabhörbehörde iſt hier das Miniſterium des

Innern .
Die dem Verwaltungshofe unmittelbar unterſtehenden Stiftungen ,

deren Verrechner ( Verwalter ) als ſolche Staatsdiener⸗Eigenſchaft be⸗

ſitzen , ſind :

1) die vereinigte Stiſtungenverwaltung Vaden als Verrechnung:

a. des herrſchaftlichen Bezirks⸗Spitalfondes ,
b. der Georg⸗ECliſabethen - Stiftung ,

c. des Gemeinen - und Hof - Almoſenfondes ,

d. des Auguſt⸗Georg - Armen- Apothekenfondes mit der Graf Boſe⸗

Stiftung ,
e. der Maria - Viktoria⸗Verlaſſenſchaftskaſſe ,

f. des Altbadiſchen Fondes ,

g. des Altbadiſchen Diſtrikts -Spitalfondes ,
h. der von Stulzſchen Waiſenanſtalt in Lichtenthal ,

i. der Leopold - Stiftung ,
k. der Katholiſchen Friedrich - Chriſtiane - Luiſen - Stiftung ,
J. der Bergrath Dr . Schüler ' ſchen Stipendienſtiftung ,

m. der Pfarrer Will ' ſchen Stiftung zur Rettung ſittlich verwahr⸗

loster Kinder ,

n. der Altkatholiſchen Interkalarkaſſe .

Guſtav Altfelix , Oberrechnungsrath , Verwalter . Szb .
1 Gehilfe .

2) Milder⸗Stiftungen⸗Verwaltung Bruchſal als Verrechnung:

a. der Fürſt Styrum ' ſchen Verlaſſenſchaftskaſſe ,

b. des Fürſt Styrum ' ſchen Hoſpitalfondes ,
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c. des Fürſt Styrum ' ſchen Land - Waiſenfondes ,
d. des Landes - Hoſpitalfondes ,
e. des Bezirks - Waiſenfondes und

f. der Preſtinari ' ſchen Stiftungskaſſe .

Adolf Schuler , Verwalter . G . D .
1 Aſſiſtent , 1 Gehilfe , 1 Dekopiſt .

C. Heil - und Pflegeanſtalt Alenau .

Dieſe in den Jahren 1837 —42 vollſtändig neu erbaute , in der Nähe
der Stadt Achern liegende Staatsanſtalt iſt für 520 Seelengeſtörte
beiderlei Geſchlechts eingerichtet . Es ſind an ihr außer dem Direktor ,

welcher ſtatutengemäß ein Arzt ſein muß , dem 2. und 3. Arzt , ſtändig

noch 3 Hilfsärzte thätig . Sämmtliche , wie auch der katholiſche und der

evangeliſche Hausgeiſtliche , ſind ausſchließlich für die Anſtalt angeſtellt .

Der Haushalt und die Verrechnung wird gleichfalls durch beſondere

Angeſtellte — Verwalter , Buchhalter und Oekonom —beſorgt .

Die Anſtalt iſt ihrem vorherrſchenden Charakter nach Heilanſtalt . Sie

iſt zunächſt für inländiſche Kranke beſtimmt ; Ausländer finden nur Auf⸗

nahme, wenn und inſoweit der vorhandene Raum nicht für Inländer in

Anſpruch genommen iſt .
Die unmittelbare Aufſicht über die Anſtalt wird von dem Verwal⸗

tungshof ausgeübt , die obere Aufſicht von dem Miniſterium des Innern .

Im Jahr 1887 zählte die Anſtalt durchſchnittlich 516 Kranke ,

darunter etwa 40 Ausländer .

Für die Verpflegung ꝛc. der Kranken beſtehen , jeden Lebensgewohn⸗

heiten derſelben entſprechend , vier verſchiedene Klaſſen , nach welchen auch
die für die vermöglichen Inländer zu leiſtenden Vergütungen feſtge⸗

ſetzt werden .

Für die unvermöglichen inländiſchen Kranken werden ſeitens der

unterſtützungspflichtigen Heimathsgemeinden oder Fonds geringere Beiträge
in Anſpruch genommen . Die Ausländer , welche übrigens nur in den zwei

oberſten Verpflegungsklaſſen Aufnahme finden , müſſen höhere Vergütungen

bezahlen, als Inländer . Was durch dieſe Vergütungen an den Koſten
der Unterhaltung der Anſtalt nicht gedeckt wird , ſchießt die Staatskaſſe zu.

Das Statut , welches die Bedingungen der Aufnahme , die Behandlung
der Kranken in der Anſtalt ꝛc. regelt , iſt abgedruckt in dem Reg . ⸗Bl.

Nr. 13 von 1865 .

Dr. Karl Hergt , Geh. Rath II . Kl . und Direktor . Saa .
m. E . in Brillanten . P . H. H. 3 . .

Dr. Heinrich Schüle , Geh. Hofrath . § 53a . m .E. R. A. 2.
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Franz Fiſcher , Aſſiſtenzarzt
4 Hilfsärzte Garl Hergt , Dr . Leopold Oſter , Dr . Wilhelm Nadler ,
Dr . Wilhelm Stark ) , 1 Direktionsgehilfe ( Diakonus Dr . Frey —
burger ) , 1 Apotheker , 2 Oberwärter , 1 Bademeiſter , 3⁰0 Wärter ,
16 Privatwärter , 3 Oberwärterinnen , 1Geſellſchafterin , 35 WWärterinnen ,

26 Privatwärterinnen .

Johann Harter , Verwalter . G. L. D. A. 2 . S .
1 Oekonom , 1 Buchhalter , 1 Verwaltungsgehilfe , 1 Aktuar , 1 Schreib⸗
gehilfe , 1 Hausmeiſter , 1 Kanzleidiener und 3 Thorwarte , zugleich für
die Gebietsnachtwache , 5 Werkmeiſter , 1 1 Schneider ,
1 Maurergehilfe , 2 Schreinergehilfen , 1 Schloſſergehilfe , 1 Sattler , 1 Maler ,
2 Bäcker , 1 Metzger , 1

575
rtner , 1 Gärtnergehilfe , 1 Melker , 2 Kutſcher

und 1 Stallknecht , 1 Heizer, 1 Brunnenmeiſter , 1 Straßenwart , 1 Stößer ,
11 Weißzeugbeſchließerin 12 Waſchgehilfinnen , 1 Köchin , 8 Küchenmädcherzeugbeſch „

Hausgeiſtliche : G eorg Hafner , eva
3 5 rrer .

.
Liborius Peter „kath. Veb.
1 Muſiklehrer , ugleich Orgar

Heil . und
Meseantit Pforzheim .

Auch dieſe Anſtalt iſt ,i
einem Filial und dem neuerdit

gebäude nunmehr die Einric gunzegen für 680
und iſt immer vollſtändig beſetzt .

Stand am 31. Dezember 188

zuſammen 676 Kranke , die weitaus überwiegend

unheilbare Seelengeſtörte ; etwa 10 Prozent davon ſind
Die Direktion der Anſtalt ührt , wie in Illenau , ein Arzt , dem

Hilfsärzte zur Seite ſtehen .

In Bezug auf Verwaltung der Anf und die
ſowie in Beziehung auf die Verpflegung der K

nliche und 351 weibliche ,
lder Kranken ſind

leptiſche .

dieſe ,
deren Unterhalt zu leiſtenden Vergütungen beſtehen

richtungen und Vorſchriften , wie in Illenau .
Das Statut der Anſtalt iſt im Geſetzes - und Verordnungs - Blatt

Nr . 33 von 1869 veröffentlicht .

Rudolf Walther , Medizinalrath und Direktor . Ssa .

dieſelben Ein⸗

AIffiſtenzarzt . .
3 Hilfsärzte Dr . Otto Feldbauſch , Dr. Ludwig
Seldner ) , 2 Obe 25

2 Oberwärterinn

Franz
2 Privatwärter,
ärterin .

demeiſter ,
2 2 O



Verwaltungshof . 353

Leopold Brenzinger , Verwalter . G. - B.
1 Buchhalter , 1 Verwaltungsaſſiſtent , 1 Verwaltungsgehilfe , 1 Haus —
meiſter und Oekonomieaufſeher , 1 Kanzleidiener , 6 Werkmeiſter , welche
zugleich Wärter ſind , und zwar 1 Maurer , 1 Sattler , 1 Schloſſer ,
1 Schneider , 1 Schreiner , ! Schuſter , 2 Bäcker , 1 Gärtner , 2 Thorwarte ,1 Weißzeugbeſchließerin , 7 Waſchgehilfinnen , 2 Köchinnen , 7 Küchen⸗

mädchen , 1 Küchengehilfe .

Hausgeiſtliche : Friedrich Brombacher , Stadtpfarrer .
Adalbert Pyszka , Pfarrer .
Karl Weiß , Pfarrverweſer .

Hauslehrer , zugleich Organiſt , 1 iſraelitiſcher Lehrer , 1 Kirchendiener.

E . Armenbad in Baden . 6 %/J
In dem Armenbad zu Baden wird ſolchen armen Kranken , welche

nach ärztlichem Gutachten von dem Gebrauche der Badener Thermen
( Trinken oder Baden ) Geneſung oder wenigſtens Linderung ihrer Leiden
erwarten können , während der Sommermonate unentgeltlich Verpflegung 1
und ärztliche Behandlung gewährt .

Soweit Räume verfügbar ſind , iſt die Aufnahme in das Armenbad
auch weniger bemittelten Kranken geſtattet , welche die Koſt ſelbſt zu be⸗
ſtreiten haben .

Unter der gleichen Vorausſetzung iſt auch die Aufnahme von Mann —
ſchaften des XIV . und XV. Armeekorps geſtattet .

Die aus Staatsmitteln unterhaltene Anſtalt beſitzt die Zimmer —⸗
und Badeeinrichtung für 60 Kranke und iſt in der Regel vom Anfang
Mai bis Ende September vollſtändig beſetzt .

Die Aufſicht über die Anſtalt führt die aus dem Bezirksbeamten ,
2Aerzten und 4 weiteren Mitgliedern beſtehende Badanſtalten - Kommiſſion
in Baden, die in Angelegenheiten des Armenhades dem Verwaltungshof
und in letzter Reihe dem Miniſterium des Innern untergeordnet iſt .

Hausarzt: Dr . Hermann Oeffinger , Bezirksarzt . S . o.
1 Hausmeiſter .

F . Polizeiliches Arbeitshaus in Rislan .
In dieſe Anſtalt werden Perſonen aufgenommen , welche wiederholt

wegen Landſtreicherei , Bettels , gewerbsmäßiger Unzucht , Arbeitsſcheu
u. ſ. w. beſtraft und der Landes - Polizeibehörde überwieſen worden ſind .
( 8362 d. R. St . G. ) Die Aufgabe der Anſtalt iſt , dieſe Leute an eine
regelmäßige Beſchäftigung zu gewöhnen . 9

Die Aufnahme ordnet der betreffende Landeskommiſſär an.
Hof⸗und Staatshandbuch 1888. Gedruckt 3. Februar 1888.

90226
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Die Koſten der Unterhaltung werden zum Theil von dem Armen —

verband der Pfleglinge , zum Theil von der Staatskaſſe getragen .

Die unmittelbare Aufſicht über die Anſtalt führt ein für dieſen

Zweck beſonders gebildeter Verwaltungsrath , beſtehend aus dem Vorſtand

des Bezirksamts als Vorſitzenden , dem Vorſtand der Anſtalt , dem Haus —

arzt , den Anſtaltsgeiſtlichen , dem Bürgermeiſter und zwei vom Mini —

ſterium des Innern zu ernennenden Einwohnern des Ortes . Die oberen

Aufſichtsbehörden ſind der Verwaltungshof und in letzter Reihe das

Miniſterium des Innern .
Die näheren Beſtimmungen über die Bedingungen der Aufnahme ,

über das einzuhaltende Verfahren ꝛc. enthält die Verordnung vom

4. Mai 1872 ( Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr. XXI, .

Die unmittelbare Leitung der Anſtalt iſt Obliegenheit des Vor—

ſtandes , welcher auch den geſammten Verwaltungs - und Kaſſendienſt

führt .
Als Hausarzt fungirt der Bezirksaſſiſtenzarzt des Amtsbezirkes

Bruchſal . Die Paſtoration der Inſaſſen iſt Geiſtlichen aus benach —

barten Orten übertragen und mit der Leitung des Schulunterrichts
in der Anſtalt iſt ein in einer Nachbargemeinde angeſtellter Lehrer

betraut .

Ludwig Fees , Verwalter .

1 Verwaltungsgehilfe , ! Oberaufſeher , 7 Auffeher , 4 Werlmeiſter , 3 Auf—

ſeherinnen , deren eine zugleich die Funktion einer Oberaufſeherin wahr —
nimmt , und 1Werkaufſeherin .

8 8
3. Gendarmerie.

Das Gendarmeriekorps hat die Aufgabe , über die Erhaltung

der öffentlichen Sicherheit und Ruhe im Innern des Großherzogthums

und über Beobachtung der desfalls beſtehenden Geſetze und Verord⸗

nungen zu wachen , Gefahren , welche dem Einzelnen oder dem Ganzen ,

den Perſonen oder dem Eigenthum drohen , abzuwenden , Verbrechen

aller Art zu verhüten oder anzuzeigen , die Schuldigen oder die wegen

eines begangenen Verbrechens oder der Theilnahme daran Verdächtigen

zu verfolgen , in den geſetzlich zuläſſigen Fällen feſtzuhalten und vor die

zuſtändige Behörde zu bringen , endlich die Aufträge , die ihm in dieſen

Beziehungen von den Gerichts - , Staatsanwaltſchafts - und Polizeibehörden
ertheilt werden , zu vollziehen .

Als Landes - Polizeianſtalt bildet das Gendarmeriekorps ein zu⸗

ſammenhängendes Ganze und iſt dem Miniſterium des Innern unterſtellt .

Die innere Organiſation deſſelben iſt militäriſch . Es beſteht aus

496 Mann inkl . Offiziere und iſt in 4 Diſtrikte und 59 Bezirke abgetheilt .
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